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Verband Bayerischer 
Bienenzüchter e.V. 

Hennthal 11, 83308 Trostberg  

Kreisverein 
Fürstenfeldbruck 

Sudetenstr. 12, 82299 Türkenfeld 
�: 08193/8885 
Internet: www.v-b-b.net 
e-Mail: vorstand@bruckerimker.de 

Prinzregentenstr. 14, 80538 München 
�: 089/2198-35002, Fax: 089/2198-05-35002 

Internet: www.imkerschule-landsberg.de 
e-mail: imkerschule-obb@agrarbildungszentrum-landsberg.de 

 

 
 

Mietvertrag  
Bienen-Gesundheits-Mobil 

 
Ausleiher: 
Name:  Vorname  

Straße:  PLZ, Ort   

Telefon:   Imkerverein  

Führerschein  Klasse:  Datum der Ausstel lung :  

 
verantwortl icher 
Bienenfachwart 

 

verantwortl icher 
Gesundheitswart vor Ort(nurFB)  

 

 

 

Zweck der Ausleihe:  
□: Einsatz im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung 

□: Bienenstandsanierung   
□:  Reinigung von Beuten und Gerät 

□: Schulungs- oder Demonstrationszwecke 

□: Sonstiges (bitte erläutern): 
 
 
 

Zahl der Bienenvölker:   
 

Beginn der Leihfrist:   

Rück gabe des Geräts:   

Gebühr:   
Grundgebühr 60 €,plus 30 € je 
weiterer Tag 
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Ausleihbestimmungen des BiG-Mobils 

 
� Weder der Verband Bayerischer Bienenzüchter noch die Fachberatung Imkerei 

Oberbayern übernehmen die Haftung für Schäden jeglicher Art.  

� Der Ausleiher verpflichtet sich, die Geräte und den Anhänger nur bestimmungsgemäß 
zu verwenden und die Gebrauchsanleitungen, Betriebsanweisungen und 
Sicherheitsdatenblätter des BiG - Handbuches zu beachten.  

� Er trägt Sorge dafür, dass nur Personen mit gültigem Führerschein und Sachkenntnis 
im Umgang mit Anhängern das BiG-Mobil fahren.  

� Der Ausleiher hat sich an die Vorgaben und Anweisungen des Bienenfachwarts (s.o.) 
oder der Bienengesundheitswarte und Veterinäre vor Ort zu halten. 

� Alle gültigen Vorschriften des Arbeitsschutzes sind einzuhalten. 

� Die Geräte wurden vollständig und in einem sauberen Zustand übernommen. Der 
Ausleiher verpflichtet sich, sie vollständig und gereinigt zurückzugeben.  

� Bei notwendig werdender Nachreinigung durch Personal des VBB wird eine Gebühr 
von 25,00 € je Stunde erhoben. 

� Bei der Übergabe und der Rücknahme des BiG-Mobils ist eine Abnahme/Kontrolle 
durchzuführen und ein Übergabeprotokoll zu erstellen. 

� Der Anhänger ist Vollkasko versichert, ohne Selbstbeteiligung. 

� Die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung sind einzuhalten. 

� Es darf nur ein geeignetes Zugfahrzeug verwendet werden (Anhängelast beachten: 
zulässiges Gesamtgewicht des Anhängers 1,3 t, tatsächliches Gewicht vollbeladen ca. 
0,85 t), Stützlast 75 kg. 

� Der Anhänger darf nur diebstahlsicher abgestellt werden und muss grundsätzlich 
verschlossen sein (Türschloss und Anhängerkupplungsschloss). 

� Das BiG-Mobil muss bis spätestens zum vorgegebenen Abgabetermin zurückgegeben 
sein. 

� Bei selbstverschuldeter Überziehung der Ausleihfrist müssen entstandene Kosten vom 
Ausleiher übernommen werden. 

� Wird das BGM auf veterinärärztliche Anweisung bei einem Faulbrutfall eingesetzt, ist 
die Nutzung kostenfrei. 

� Verbrauchsmaterial mit mehr als 10 € Kosten wird verrechnet.  

� Bei allen anderen Nutzungen werden 60.- € Gebühr für eine Ausleihdauer bis zu 2 
Tagen fällig. Jeder weitere Tag erhöht die Leihgebühr um 30.- €. Das BGM ist 
vollständig gereinigt zurück zu geben.  

� Der Ausleiher erkennt mit seiner Unterschrift die Bestimmungen zur Ausleihe des 
Bienen-Gesundheits-Mobils an. 

 
 
 
 
  
Ort, Datum Unterschrift 
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Bestandsliste des Bienen-Gesundheits-Mobils 
 

Übergabe-Protkoll: 
 

Lfd Nr Anzahl  Gerät erhalten* zurückgegeben*  

1. 1 bienendichter Anhänger: FFB – Q 5205   

2. 1 Fahrzeugpapiere   

3. 1 Anhänger-Schlüssel   

4. 1 BiG - Handbuch   

5.   Dampfwachsschmelzer   

6.   Desinfektionswanne elektrisch   

7.   Desinfektionswanne Gas   

8.   Brenntonne mit Deckel und U-Steinen   

9.   Hochdruckreiniger Nilfisk   

10.   Sackkarre   

11.   Notstromgenerator 10 kVA   

12.   Notstromgenerator 2,2 kVA   

13.   Transporteimer chemikaliensicher   

14.   Feuerlöscher   

15.   Behälter  1   

16.   Behälter  2   

17.   Windschutz für Brenner   

18.   Gasflasche 5 kg   

19.   Gasflasche 11kg   

20.   Behälter  3   

21.   Behälter  4   

22.   Behälter  5   

23.   Behälter  6   

24.   Behälter  7   

25.   Behälter  8   

26.   Behälter  9   

27.   Behälter  10   

28.   Behälter  11   

29.   Werkzeugkasten   

30.   Trichter   

31.   Wachseimer   

32.   Kabeltrommel 220V   

33.   Kabeltrommel 380 V   

34.      

35.      

36.      
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Die oben genannten Materialien und Geräte habe ich sauber und vollständig übernommen. 
 
Anmerkungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ort, Datum 
 

Unterschrift des Ausleihers 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Die oben genannten Materialien und Geräte wurden vollständig und in einem sauberen Zustand 
zurückgegeben. 
 
Anmerkungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum Unterschrift  

Bienenfachwart 
 
 
Entstandene Kosten: 
Mit der Leihgebühr sind auch anfallende Kosten für die Wiederbeschaffung von Gasen, 
Verbrauchsmaterialien und eventueller Ersatzteil- oder Neubeschaffung bei Beschädigung  oder 
Zerstörung von Geräten zu leisten. 
 
Leihgebühr   
Gas   
Verbrauchsmaterial   
Ersatz   
 Gesamtbetrag  
 
 
 
Ort, Datum Unterschrift  

Bienenfachwart 
 
 

Ort, Datum 
 

Unterschrift des Ausleihers 

 


